


Textliche Festsetzungen

des Bebauungsplanes Nr. 111,
Gebiet zwischen der Obererft und der Straße An der Obererft

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 13.11.1963

1. Nutzungsart

Die bisher als Garten genutzten Grundstücksflächen werden als reines Wohngebiet ( § 3 der 
Baunutzungsverordnung ) ausgewiesen, in dem Läden, Handwerksbetriebe, Wirtschaftsschup-
pen, Nebengebäude für gewerbliche Nutzung und Kleintierstallungen nicht gestattet sind.

2. Baugestaltung

Sämtliche Bauten sollen Ausdruck einer guten, zeitgemäßen Baugesinnung und werkgerechter 
Durchbildung sein.
Die einzelnen Zeilen sind einheitlich in Form und Farbe mit wetterbeständigem Material zu ver-
blenden (Ziegelrohbau Holländer-, Bundesdünnformat, Spaltklinker oder ähnliches) und hell zu 
verfugen. Sich dem Bau einordnende andersartige Bauteile sind zulässig.

Die Gebäudetiefe der Zeilen soll 10,00 m nicht überschreiten.
Die Satteldächer, Neigung 20°- max. 25°, sind mit dunklen Pfannen einzudecken. Ein Ausbau 
des Daches ist nicht möglich. Schornsteinköpfe sind in Ziegelrohbau auszuführen.

3. Außenanlagen

Vorgärten sind nur durch einen Rasenkantstein abzugrenzen.
Nachbarbegrenzungen innerhalb der Vorgärten sind nicht erlaubt, ebensowenig massive Einfrie-
digungen jeglicher Art . Als Einfriedigungen entlang der Straße An der Obererft sind einheitlich 
lebende Hecken zu pflanzen.
Nachbarbegrenzungen hinter der Bauflucht können durch Maschendrahtzäune max. 0,80 m hoch 
errichtet werden.


